
Betroffene Gemeinschaftsmarke: Aus den Buchstaben „D“ und „M“ 
für Waren der Klasse 14 bestehende Bildmarke — Gemein
schaftsmarkenanmeldung Nr. 9 737 917. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftswortmarke „dm“ (Nr. 3 984 044) für Waren 
der Klasse 14. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 16. Dezember 2013 — Zitro 
IP/HABM — Gamepoint (SPIN BINGO) 

(Rechtssache T-665/13) 

(2014/C 61/22) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Zitro IP Sàrl. (Luxemburg, Luxemburg) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt A. Canela Giménez) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Game
point BV (Den Haag, Niederlande) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 14. Oktober 2013 in der Sache 
R 1388/2012-4 aufzuheben; 

— dem Beklagten und der anderen Beteiligten, falls sie diesem 
Verfahren beitreten sollte, die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfah
ren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Farbige Bildmarke mit dem Wort
bestandteil „SPIN BINGO“ für Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 9, 41 und 42 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung 
Nr. 9 545 658. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarke „ZITRO SPIN BINGO“ für Waren und Dienst
leistungen der Klassen 9, 28 und 41 — eingetragene Gemein
schaftsmarke Nr. 9 058 868. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
teilweise stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Die angefochtene Entschei
dung wurde aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung über die Gemeinschaftsmarke. 

Klage, eingereicht am 18. Dezember 2013 — Gugler 
France/HABM — Gugler (GUGLER) 

(Rechtssache T-674/13) 

(2014/C 61/23) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Gugler France SA (Besançon, Frankreich) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwältin A. Grolée) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Alexan
der Gugler (Maxdorf, Deutschland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 16. Oktober 2013 in der Sache 
R 356/2012-4 aufzuheben; 

— die streitige Marke zu löschen; 

— dem Beklagten und dem anderen Beteiligten, falls er diesem 
Verfahren beitreten sollte, die Kosten aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Bildmarke „GUGLER“ für Waren und Dienstleistungen 
der Klassen 6, 17, 19, 22, 37, 39 und 42 — eingetragene 
Gemeinschaftsmarke Nr. 3 324 902. 

Inhaber der Gemeinschaftsmarke: Anderer Beteiligter im Verfahren 
vor der Beschwerdekammer. 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: Klägerin. 

Begründung des Antrags auf Nichtigerklärung: Es handelte sich um 
die Gründe nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b und Art. 53 Abs. 1 
Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung über 
die Gemeinschaftsmarke. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Nichtigerklärung der Ge
meinschaftsmarke. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der angefochte
nen Entscheidung und Zurückweisung des Antrags auf Nichtig
erklärung. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 52 Abs. 1 Buchst. b und Art. 53 
Abs. 1 Buchst. c der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke. 

Klage, eingereicht am 20. Dezember 2013 — Brammer/ 
HABM — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER) 

(Rechtssache T-683/13) 

(2014/C 61/24) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Brammer GmbH (Wien, Österreich) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt R. Kornfeld) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Office 
Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Luxemburg) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

soweit die Erste Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts 
für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) die Ent
scheidung der Widerspruchsabteilung vom 4. Juli 2012 auch 
insoweit bestätigt hat, als dem Widerspruch auch für Dienst
leistungen der Klasse 38 sowie Klasse 42 stattgegeben wurde, 

— festzustellen, dass das Harmonisierungsamt für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) fehlerhaft gehandelt 
hat; 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 8. Oktober 2013 in der Beschwerdesache 
R 1653/2012-1 aufzuheben; 

— dem beklagten Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „EUROMARKER“ für 
Dienstleistungen der Klassen 38, 42 und 45 — Gemeinschafts
markenanmeldung Nr. 9 852 849 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Office Ernest T. Freylinger SA 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarke „EURIMARK“ für Dienstleistungen der Klassen 
35, 41, 42 und 45 — Gemeinschaftsmarke Nr. 5 850 111 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 

Klage, eingereicht am 24. Dezember 2013 — TUI 
Deutschland/HABM Infinity Real Estate & Project 

Development (Sensimar) 

(Rechtssache T-706/13) 

(2014/C 61/25) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: TUI Deutschland GmbH (Hannover, Deutschland) (Pro
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. von Schultz) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle)
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